
ein einziger Jugendhelfer vorhanden. Die Jugend
helfer und ihre Mitarbeiter sollen aber die ehrenamt
lichen und beratenden Helfer der Staatsorgane bei der 
Lösung der Aufgaben des Jugendschutzes, der Jugend- 
gerichtshiilfe und der Erziehungshilfe sein. Unsere 
Feststellungen haben weiter ergeben, daß dort, wo die 
Einbeziehung der Werktätigen in die Aufgaben der 
Jugendhilfe unterblieben ist, sich vielfach besondere 
Gefahrenquellen (z. fi. starke Verbreitung der 
Schund- und Schmutzliteratur) für die Jugend ergeben 
und sich für ihre Entwicklung negativ ausgewirkt 
haben.

Auch die VO zum Schutze der Jugend vom 15. Sep
tember 1955 (GBl. I S. 641) wird ungenügend beachtet. 
Unsere Überprüfungen ergaben, daß den örtlichen 
Organen viele* Verstöße gegen die VO zum Schutze der 
Jugend bekannt waren, daß aber zur Unterbindung 
dieser Ungesetzlichkeiten kaum wirksame Maß
nahmen ergriffen wurden. So. haben in E. Jugendliche 
unter Alkoholeinfluß strafbare Handlungen begangen. 
Gewissenlose Gaststätteninhaber haben durch über
mäßige Abgabe von alkoholischen Getränken an diese 
Jugendlichen dazu beigetragen, daß es zu diesen straf
baren Handlungen kam. Der Rat der Stadt hat es in 
diesen Fällen mit Belehrungen und Verwarnungen der 
Gaststätteninhäber bewenden lassen. Hier wären jedoch, 
wie dies vom Staatsanwalt verlangt wurde, exem
plarische Ordnungsstrafen am Platze gewesen.

Selbst bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 
VO zum Schulze der Jugend wurde vom Mittel der 
Ordnungsstrafe (§11 der VO) zu wenig Gebrauch ge
macht. Dieses Mißverhältnis zwischen Überzeugungs
arbeit und Verwaltungszwang trifft nicht allein für 
den Kreis E., sondern auch für eine Reihe weiterer 
Kreise des Bezirks zu.

Zur Einhaltung der Jugendförderungsfoestimmungen 
ist folgendes festzustellen:

Die Maßnahmen zur Förderung der Jugend und die 
Erarbeitung von Jugendförderungsplänen sind in der 
Regel schon zu einer guten Tradition geworden. 
Leider zeigte sich, daß die Aufstellung der Pläne zum 
großen Teil formal erfolgte. Der Inhalt der einzelnen 
Pläne entspricht vielfach nicht den im Gesetz ge
forderten Bedingungen. Die Pläne zur Förderung der 
Jugend müssen mehr der sozialistischen Erziehung 
unserer Bürger dienen. Dieses Ziel kann aber nicht 
nur durch eine materielle Hilfe erreicht werden. Der 
Jugendförderungsplan für das Jahr 1957 der Stadt S. 
z. B. ist nur eine Widerspiegelung der bereitgestellten 
Haushaltsmittel. In A. machte sich der Rat der Stadt 
überhaupt keine Gedanken um die Jugendförderung.

Zum anderen fehlte in einer großen Anzahl von 
Jugendförderungsplänen in den Städten und Gemein
den die Aufgabenstellung der ideologischen Erziehung 
unserer Jugend, die Beteiligung der Jugend an unse
ren ökonomischen Aufgaben und die Gewinnung von 
Jugendlichen für die landwirtschaftlichen Berufe.

In den Jugendföxderungsmaßnahmen der ländlichen 
Gemeinden wurde die Gewinnung Jugendlicher für 
landwirtschaftliche Berufe vernachlässigt. Das ist 
schließlich mit eine Ursache dafür, daß der Lehrlings
ausbildungsplan der sozialistischen Landwirtschaft für 
das Jahr 1957 nur mit 58% erfüllt worden ist. Die 
Zahl der in den landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften beschäftigten Jugendlichen ist gegen
über dem Jahre 1956 im Bezirk Erfurt sogar zurück
gegangen, Diese Mängel sind auf folgende Ursachen 
zurückzuführen:

Der Rat des Bezirks und die Räte der Kreise be
schäftigen sich sehr eingehend mit den Problemen der 
Jugend und fassen hierzu auch gute Beschlüsse. Diese 
Beschlüsse dringen jedoch nicht bis in die Städte und 
Dörfer unseres Bezirks durch. Die Kontrolle der 
Durchführung, insbesondere durch die Organe für 
Volksbildung und für Jugendfragen, sowie die An
leitung der staatlichen Organe in den Städten und 
Kreisen ist noch immer zu schwach. So erstreckte 
sich die Anleitung des Referats Jugendfragen in 
der Vergangenheit hauptsächlich auf die Durch
führung von Dienstbesprechungen mit den Sach
gebieten für Jugendfragen in den Kreisen. Die über
wiegende Tätigkeit der genannten Organe für Jugend

fragen aber lag bei der Durchführung der Ferien
gestaltung. Ohne die Bedeutung dieser Aufgabe zu 
unterschätzen, muß man sich doch in Zukunft mehr 
den eigentlichen Schwerpunktaufgaben der Jugend
förderung zuwenden und ein besonderes System der 
Anleitung und Kontrolle einführen. Letzteres trifft 
auch für die Organe für Volksbildung beim Rat des 
Bezirks und bei den Räten der Kreise zu. Auch hier 
muß die Anleitung und Kontrolle strenger ausgeübt 
werden, damit in den Städten und Gemeinden auf 
dem Gebiet des Jugendschutzes merkliche Verbesse
rungen erzielt werden.

A n m e r k u n g  :
Vorliegender Komplexhinweis wurde dem Vor

sitzenden des Rates fies Bezirks übermittelt. Durch 
diesen Hinweis wurde angestrebt, daß der Rat des 
Bezirks und seine Fachorgane geeignete Maßnahmen 
ergreifen, um in Zukunft Gesetzesverstöße, die be
sonders bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität 
und der Erziehung der Jugendlichen zu staatsbewuß
ten Bürgern als Hemmnisse in Erscheinung getreten 
sind, zu beseitigen. Um die örtlichen Volksvertretun
gen und ihre Organe über den Stand der Gesetzlich
keit auf dem Gebiet des Jugendschutzes und der 
Jugendförderung zu informieren, erfolgten unter Aus
wertung dieses Komplexhinweises und der Ergebnisse 
in der Gesetzesaufsicht Aussprachen und Auswertun
gen mit den Ständigen Kommissionen für Volks
bildung und Körperkultur und Sport des Bezirkstages. 
Diese Maßnahmen hatten zum Ziel, die Volksver
tretungen bei der Durchführung ihrer Aufgaben, 
welche ihnen gemäß § 6 Abs. 2 Buchst, r des Gesetzes 
über die örtlichen Organe der Staatsmacht vom 17. Ja
nuar 1957 (GBl. I S. 65) bei der Förderung der Jugend 
obliegen, zu unterstützen.

Gerold T i e t z ,
Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Erfurt

§ 11 VO zum Schutze der Jugend vom 15. September 
1955 (GBl. I S. 641); §§ 4 ff. VO über die Festsetzung 
von Ordnungsstrafen und die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens vom 3. Februar 1955 (GBl. I
S. 128).

Zur Anwendung des Ordnungsstrafverfahrens bei 
Verstößen gegen die -VO zum Schutze der Jugend.

Hinweis des Staatsanwalts des Kreises Bad Salzun
gen vom 15. November 1957 — KV 87/57.

Im Jahre 1957 waren vor dem Rat des Kreises, Abt. 
Volksbildung, in Bad S. bis zum Zeitpunkt der Überprü
fung lediglich sieben Ordnungsstrafverfahren nach der VO 
zum Schutze der Jugend durchgeführt worden.

Die Ordnüngswidrigkeiten, die mit einer Ordnungsstrafe 
belegt wurden, waren ausschließlich im I. Quartal 1957 be
gangen worden. Später sind bis zum 28. August 1957 keine 
Anzeigen über Verstöße gegen die VO zum Schütze der 
Jugend bei der Abteilung Volksbildung mehr eingegangen.

Bei den geahndeten Ordnüngswidrigkeiten handelte es 
sich stets um Verstöße gegen §§ 7 und 8 JSchVO. In vier 
Fällen hatten Jugendliche den Film „Gefährtinnen der 
Nacht“, der für Jugendliche nicht zugelassen ist, besucht. 
In anderen Fällen handelte es sich um Teilnahme von 
Jugendlichen an Tanzveranstaltungen nach 21 bzw. 24 Uhr.

In allen Fällen wurde je ein Elternteil mit einer Ord
nungsstrafe in Höhe von 10 DM bestraft.

Aus den G r ü n d e n :
Die außerordentlich geringe Anzahl an durchgeführ

ten Ordnungsstrafverfahren entspricht in keiner Weise 
den tatsächlichen Ordnüngswidrigkeiten auf diesem 
Gebiet. Die Ursache dafür besteht offenbar darin, daß 
von den Abschnittsbevollmächtigten der Volkspolizei 
und von den Jugendhelfem nur verhältnismäßig 
wenig Anzeigen und Mitteilungen an die Abt. Volks
bildung gerichtet werden. Das Referat Jugendhilfe/ 
Heimerziehung muß deshalb geeignete Maßnahmen 
einleiten, damit in Zukunft eine bessere Kontrolle der 
Einhaltung der VO zum Schutze der Jugend durch die 
Jugendhelfer gewährleistet ist Die Staatsanwaltschaft 
wird darauf hinwirken, daß die Abschnittsbevoll
mächtigten: von ihren Vorgesetzten Dienststellen zu 
einer intensiveren Arbeit auf diesem wichtigen Ge-
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